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Textgegenüberstellung 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderungen des Strafvollzugsgesetzes 

Gerichtliches Verfahren Gerichtliches Verfahren 

§ 17. (1) bis (4)… § 17. (1) bis (4)… 

(5) Die Beschwerde gegen die Bewilligung einer der im § 16 Abs. 2 Z 1 bis 
3a, 6, 9 und 12 bezeichneten Maßnahmen hat aufschiebende Wirkung, es sei denn, 
sie richte sich gegen die Nichteinrechnung einer Zeit in die Strafzeit und wäre 
offenbar aussichtslos. 

(5) Die Beschwerde gegen die Bewilligung einer der im § 16 Abs. 2 Z 1 bis 
3a, 6, 9, 10 und 12 bezeichneten Maßnahmen hat aufschiebende Wirkung, es sei 
denn, sie richte sich gegen die Nichteinrechnung einer Zeit in die Strafzeit und 
wäre offenbar aussichtslos. 

Unterbrechung der Freiheitsstrafe Unterbrechung der Freiheitsstrafe 

§ 99. (1) bis (4) … § 99. (1) bis (4) … 

(5) Die Entscheidung über die Unterbrechung der Freiheitsstrafe und den 
Widerruf steht dem Anstaltsleiter zu. Wird die Unterbrechung widerrufen, hat der 
Anstaltsleiter zugleich die sofortige Vorführung zu veranlassen. Soweit dies zur 
Beurteilung der Voraussetzungen des Abs. 1 erster Satz zweckmäßig erscheint, ist 
vor der Entscheidung über die Unterbrechung und ihren Widerruf eine Äußerung 
der Begutachtungs- und Evaluationsstelle für Gewalt- und Sexualstraftäter 
einzuholen. Soweit dies nach der Person des Strafgefangenen und seiner 
Entwicklung erforderlich ist, um die Einhaltung der Bestimmungen des Abs. 1 
zweiter Satz, Abs. 2 und 3 zu sichern, ist die Unterbrechung nur unter Auflagen 
und Bedingungen zu gestatten und sind nach Maßgabe ihrer Verfügbarkeit in der 
Anstalt und dem Stand der Technik entsprechende und geeignete Mittel der 
elektronischen Aufsicht anzuordnen. 

(5) Die Entscheidung über die Unterbrechung der Freiheitsstrafe und den 
Widerruf steht dem Anstaltsleiter zu. Wird die Unterbrechung widerrufen, hat der 
Anstaltsleiter zugleich die sofortige Vorführung zu veranlassen. Soweit dies zur 
Beurteilung der Voraussetzungen des Abs. 1 erster Satz zweckmäßig erscheint, ist 
vor der Entscheidung über die Unterbrechung und ihren Widerruf eine Äußerung 
der Begutachtungs- und Evaluationsstelle für Gewalt- und Sexualstraftäter 
einzuholen. Soweit dies nach der Person des Strafgefangenen und seiner 
Entwicklung erforderlich ist, um die Einhaltung der Bestimmungen des Abs. 1 
zweiter Satz, Abs. 2 und 3 zu sichern, ist die Unterbrechung nur unter Auflagen 
und Bedingungen zu gestatten und sind nach Maßgabe ihrer Verfügbarkeit in der 
Anstalt angemessene, technisch geeignete Mittel der elektronischen Aufsicht 
anzuordnen. 

 (5a) Die Bundesministerin für Justiz ist ermächtigt, durch Verordnung 
Richtlinien über die Art und die Durchführung der elektronischen Aufsicht zu 
erlassen. 

(6).. (6).. 

 FÜNFTER ABSCHNITT 

 Strafvollzug durch elektronisch überwachten Hausarrest 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Grundsätze des Strafvollzugs durch elektronisch überwachten Hausarrest 

 § 156b. (1) Der Vollzug der Strafe in Form des elektronisch überwachten 
Hausarrests bedeutet, dass der Strafgefangene sich in seiner Unterkunft 
aufzuhalten, einer geeigneten Beschäftigung (insbesondere einer Erwerbstätigkeit, 
einer Ausbildung, der Kinderbetreuung, gemeinnütziger Arbeit oder einer 
vergleichbaren der Wiedereingliederung dienenden Tätigkeit) nachzugehen und 
sich angemessenen Bedingungen seiner Lebensführung außerhalb der Anstalt 
(Abs. 2) zu unterwerfen hat. Dem Strafgefangenen ist es untersagt, die Unterkunft 
außer zur Ausübung seiner Beschäftigung zur Beschaffung des notwendigen 
Lebensbedarfs, zur Inanspruchnahme notwendiger medizinischer Hilfe oder aus 
sonstigen in den Bedingungen genannten Gründen zu verlassen. Er ist durch 
geeignete Mittel der elektronischen Aufsicht zu überwachen und soweit zu 
betreuen, als dies zur Erreichung des erzieherischen Strafzwecks erforderlich ist. 

 (2) Die Bedingungen sollen eine den Zwecken des Strafvollzugs dienende 
Lebensführung sicherstellen und insbesondere die in der Unterkunft zu 
verbringenden Zeiten sowie die Beschäftigungszeiten, welche tunlichst der 
Normalarbeitszeit zu entsprechen haben, festlegen. Die Bundesministerin für 
Justiz ist ermächtigt, durch Verordnung Richtlinien für die Gestaltung der 
Bedingungen der Lebensführung außerhalb der Anstalt sowie über die Art und die 
Durchführung der elektronischen Überwachung, einschließlich der Festlegung 
jener Justizanstalten, die über Einrichtungen zur elektronischen Aufsicht zu 
verfügen haben, zu erlassen. 

 (3) Der Strafgefangene hat die mit Verordnung der Bundesministerin für 
Justiz festzusetzenden Kosten des elektronischen Hausarrests zu ersetzen.  Diese 
Verpflichtung entfällt, soweit durch ihre Erfüllung der zu einer einfachen 
Lebensführung notwendige Unterhalt des Strafgefangenen und der Personen, zu 
deren Unterhalt er verpflichtet ist, gefährdet wäre. Die Kosten sind monatlich im 
Nachhinein bis zum Fünften des Folgemonats zu entrichten. Die Verpflichtung 
zum Kostenersatz bildet einen gesonderten Ausspruch der Bewilligung (§ 156d 
Abs. 2). 

 (4) Die §§ 1 bis 3, 4 bis 20, 22, 26, 27, 30 Abs. 1, 32a, 35, 36 Abs. 1, 64 Abs 
2 letzter Satz, 72, 99, 99a, 102 Abs. 1, 102a, 103 Abs. 4 bis Abs. 6, 104 bis 106, 
107, 108, 109 Z 1, 4 und 5, 110, 113 bis 116a, 118, 119 bis 122, 123, 126 Abs. 2 Z 
4, 133, 144 Abs. 2, 145, 146 Abs. 1, 147, 148, 149 Abs. 1, Abs. 4 und Abs.5, 152, 
152a, 153, 154 Abs. 2, 156 Abs. 1 erster Satz, 156a, 179, 179a, 180 und 180a 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gelten sinngemäß. 

 Bewilligung und Widerruf 

 § 156c. (1) Der Vollzug einer zeitlichen Freiheitsstrafe in Form des 
elektronisch überwachten Hausarrests ist auf Antrag des Strafgefangenen oder 
eines schon vor Strafantritt zulässigen Antrags des Verurteilten zu bewilligen, 
wenn 

 1. die zu verbüßende oder noch zu verbüßende Strafzeit zwölf Monate nicht 
übersteigt oder nach sinngemäßer Anwendung des § 145 Abs. 2 voraussichtlich 
nicht übersteigen wird, 

 2. der Rechtsbrecher im Inland 

 a. über eine geeignete Unterkunft verfügt, 

 b. einer geeigneten Beschäftigung nachgeht, 

 c. Einkommen bezieht, mit dem er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, 

 d. Kranken- und Unfallversicherungsschutz genießt, 

 3. die schriftliche Einwilligung der mit ihm im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Personen vorliegt, und 

 4. nach Prüfung der Wohnverhältnisse, des sozialen Umfelds und allfälliger 
Risikofaktoren sowie bei Einhaltung der Bedingungen (§ 156b Abs. 2) 
anzunehmen ist, dass der Rechtsbrecher diese Vollzugsform nicht missbrauchen 
wird. 

 (2) Die Anhaltung im elektronisch überwachten Hausarrest ist zu widerrufen, 
wenn 

 1. eine für ihre Anordnung notwendige Voraussetzung wegfällt, wobei 
jedoch § 145 Abs. 3 sinngemäß gilt, 

 2. der Strafgefangene eine Anordnung oder eine ihm auferlegte Bedingung 
entweder in schwerwiegender Weise oder trotz einer förmlicher Mahnung nicht 
einhält, 

 3. der Strafgefangene länger als einen Monat mit der Zahlung des 
Kostenbeitrags in Verzug ist, wobei eine neuerliche Bewilligung nicht in Betracht 
kommt, bevor der rückständige Kostenbeitrag entrichtet worden ist, 

 4. der Strafgefangene erklärt, die Bedingungen nicht mehr einhalten zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
können, oder 

 5. gegen den Strafgefangenen der dringende Verdacht besteht, eine 
vorsätzliche gerichtlich strafbare Handlung während des elektronisch überwachten 
Hausarrests oder eine vorsätzliche oder fahrlässige gerichtlich strafbare Handlung, 
deren Aburteilung nach Abs. 1 Z 4 einer Bewilligung des Strafvollzugs durch 
elektronisch überwachten Hausarrest entgegenstehen würde, begangen zu haben 
oder sich dem weiteren Strafvollzug entziehen zu wollen. 

 Zuständigkeit und Verfahren 

 § 156d. (1) Die Entscheidung über die Anhaltung im elektronisch 
überwachten Hausarrest und den Widerruf stehen dem Leiter der Justizanstalt zu, 
in der die Freiheitsstrafe im Zeitpunkt der Antragstellung vollzogen wird oder in 
der sie zu vollziehen wäre, wenn die Unterkunft des Strafgefangenen oder 
Verurteilten im Sprengel desjenigen Landesgerichtes gelegen ist, in dem auch die 
Justizanstalt liegt, und diese über Einrichtungen zur elektronischen Überwachung 
verfügt (§ 156b Abs. 2). Wird der Strafgefangene in einer anderen Anstalt 
angehalten, kommt die Entscheidung über die Anhaltung im elektronisch 
überwachten Hausarrest der Vollzugsdirektion zu, die im Falle der Genehmigung 
des Antrags zugleich die erforderliche Strafvollzugsortsänderung zu verfügen hat. 
§ 135 Abs. 2 erster Satz letzter Halbsatz und zweiter Satz sowie Abs. 3 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

 (2) Zugleich mit der Bewilligung des Vollzugs der Strafe in Form des 
elektronisch überwachten Hausarrests sind dem Strafgefangenen die Bedingungen 
seiner Lebensführung außerhalb der Anstalt (§ 156b Abs. 2) sowie der von ihm zu 
entrichtende Betrag des Kostenersatzes (§ 156b Abs. 3) aufzuerlegen und ihm 
erforderlichenfalls Betreuung durch eine in der Sozialarbeit erfahrene Person (§ 
29c Bewährungshilfegesetz in der Fassung BGBl. Nr. xx/xxxx) zu gewähren. 

 (3) Wurde der Rechtsbrecher wegen einer im § 52a Abs. 1 StGB genannten 
strafbaren Handlung verurteilt, so ist vor Entscheidung zur Prüfung der 
Voraussetzungen des § 156c Abs. 1 Z 4 eine Äußerung der Begutachtungs- und 
Evaluationsstelle für Gewalt- und Sexualstraftäter einzuholen. 

 (4) Kann über den Antrag eines Verurteilten nicht innerhalb der Frist des § 3 
Abs. 2 entschieden werden, so ist die Anordnung des Strafvollzuges bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung vorläufig zu hemmen, wenn der Antrag nicht 
offenbar aussichtslos ist. Wird dem Antrag stattgegeben, hat sich die Aufnahme 
auf die in den §§ 131 Abs. 1 sowie 132 Abs. 4 und 7 vorgesehenen Maßnahmen zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
beschränken. 

Schlußbestimmungen Schlußbestimmungen 

§ 181. (1) bis (19)… § 181. (1) bis (19)… 

 (20) Die §§ 17 und 99 sowie 156b bis 156d in der Fassung des 
Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xx/xxxx treten mit 1. September 2010 in Kraft. 

Artikel 2 

Änderungen der Strafprozessordnung 

 Hausarrest 

 § 173a. (1) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder des Beschuldigten kann 
die Untersuchungshaft als Hausarrest fortgesetzt  werden, der in der Unterkunft zu 
vollziehen ist, in welcher der Beschuldigte seinen inländischen Wohnsitz 
begründet hat. Die Anordnung des Hausarrests ist zulässig, wenn die 
Untersuchungshaft nicht gegen gelindere Mittel (§ 173 Abs. 5) aufgehoben, der 
Zweck der Anhaltung (§ 182 Abs. 1) aber auch durch diese Art des Vollzugs der 
Untersuchungshaft erreicht werden kann, weil sich der Beschuldigte in geordneten 
Lebensverhältnissen befindet und zustimmt, sich durch geeignete Mittel der 
elektronischen Aufsicht (§ 156b Abs. 1 und  2 StVG) überwachen zu lassen. Im 
Übrigen gelten die Bestimmungen über die Fortsetzung, Aufhebung und 
Höchstdauer der Untersuchungshaft mit der Maßgabe sinngemäß, dass ab 
Anordnung des Hausarrests Haftverhandlungen von Amts wegen nicht mehr 
stattfinden und der Beschluss über die Fortsetzung oder Aufhebung 
Untersuchungshaft ohne vorangegangene mündliche Verhandlung schriftlich 
ergehen kann. 

 (2) Über einen Antrag nach Abs. 1 ist in einer Haftverhandlung  zu 
entscheiden (§ 176 Abs. 1). Gegebenenfalls hat das Gericht sogleich nach 
Antragstellung vorläufige Bewährungshilfe nach § 179 anzuordnen und die 
Bewährungshilfe zu beauftragen, dem Gericht spätestens in der Haftverhandlung 
über die Lebensverhältnisse des Beschuldigten und seine sozialen Bindungen, 
einschließlich der Möglichkeit, einer Beschäftigung oder Ausbildung ohne 
Gefährdung der Haftzwecke nachzugehen, zu berichten und mit dem 
Beschuldigten die Bedingungen für den Vollzug des Hausarrests zu vereinbaren, 
deren Einhaltung er in der Haftverhandlung durch Gelöbnis zu bekräftigen hat. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Das Verlassen der Unterkunft ist außer zur Erreichung des Arbeits- oder 
Ausbildungsplatzes, zur Beschaffung des notwendigen Lebensbedarfs und zur 
Inanspruchnahme notwendiger medizinischer Hilfe auf der jeweils kürzesten 
Wegstrecke nicht zulässig. 

  (3) Die Staatsanwaltschaft hat die Kriminalpolizei und die 
Sicherheitsbehörde des Ortes, an dem der Hausarrest vollzogen wird, zu 
verständigen. 

  (4) Das Gericht hat den Hausarrest zu widerrufen und den weiteren 
Vollzug der Untersuchungshaft in der Justizanstalt anzuordnen, wenn der 
Beschuldigte erklärt, seine Zustimmung zu widerrufen. Gleiches gilt auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft, wenn der Beschuldigte seinem Gelöbnis zuwider die 
Bedingungen nicht einhält oder wenn sonst hervorkommt, dass die Haftzwecke 
durch den Hausarrest nicht erreicht werden können. Mit der Durchführung der 
Überstellung ist die Kriminalpolizei zu beauftragen. 

§ 174. (1) bis (3) Z 7 … § 174. (1) bis (3) Z 7 … 

 8. die Mitteilung, dass dem Beschuldigten Beschwerde zustehe und dass er 
im Übrigen jederzeit seine Enthaftung beantragen könne. 

 8. die Mitteilung, dass dem Beschuldigten Beschwerde zustehe und dass er 
im Übrigen jederzeit seine Enthaftung oder die Anordnung des 
Hausarrests (§ 173a) beantragen könne. 

 (4) …  (4) … 

§ 176. (1) Z 1 … § 176. (1) Z 1 … 
 2. ohne Verzug, wenn der Beschuldigte seine Freilassung beantragt 
und sich die Staatsanwaltschaft dagegen ausspricht, 

 

 2. ohne Verzug, wenn der Beschuldigte seine Freilassung beantragt und sich 
die Staatsanwaltschaft dagegen ausspricht oder die Anordnung des 
Hausarrests (§ 173a) beantragt wird, 

(1) Z 3 bis (5) … (1) Z 3 bis (5) … 

§ 266. aufgehoben § 266. (1) Das Gericht kann im Strafurteil aussprechen, dass eine Anhaltung 
im elektronisch überwachten Hausarrest (§ 156b StVG) für einen bestimmten, 
längstens für den im § 46 Abs. 1 StGB genannten Zeitraum nicht in Betracht 
kommt, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass eine solche 
Anhaltung nicht genügen werde, um den Verurteilten von weiteren strafbaren 
Handlungen abzuhalten, oder es ausnahmsweise der Vollstreckung der Strafe in 
der Anstalt bedarf, um der Begehung strafbarer Handlungen durch andere 
entgegenzuwirken. § 43 Abs. 1 letzter Satz StGB gilt dabei sinngemäß. Dieser 
Ausspruch oder sein Unterbleiben bildet einen Teil des Ausspruchs über die Strafe 
und kann zugunsten und zum Nachteil des Beschuldigten mit Berufung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
angefochten werden. 

 (2) Wenn nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, bei deren 
Vorliegen im Zeitpunkt des Urteils kein Ausspruch nach Abs. 1 gefällt worden 
wäre, so hat das Gericht diesen aufzuheben. 

§ 514. (1) bis (7) … § 514. (1) bis (9) … 

 (10) Die Bestimmungen der §§ 173a, 174 Abs. 3 Z 8, 176 Abs. 1 Z 2 und 266 
in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xx/xxxx, treten mit 1. September 
2010 in Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Bewährungshilfegesetzes 

SECHSTER ABSCHNITT SECHSTER ABSCHNITT 

Mitwirkung am Tatausgleich sowie Vermittlung bei gemeinnützigen 
Leistungen sowie Schulungen und Kursen 

Mitwirkung am Tatausgleich, Vermittlung von gemeinnützigen Leistungen 
und Schulungen und Kursen sowie Betreuung während des Strafvollzugs 

durch elektronisch überwachten Hausarrest 

§ 29. (1) Am Tatausgleich (§ 204 der Strafprozessordnung) sowie an der 
Vermittlung und Durchführung von gemeinnützigen Leistungen, Schulungen und 
Kursen (§ 51 des Strafgesetzbuches) wirken auch Beamte und Vertragsbedienstete 
des Planstellenbereichs Bewährungshilfe des Bundesministeriums für Justiz mit. 

§ 29. (1) Am Tatausgleich (§ 204 der Strafprozessordnung), an der 
Vermittlung und Durchführung von gemeinnützigen Leistungen, Schulungen und 
Kursen (§ 51 des Strafgesetzbuches) sowie Betreuung während des Strafvollzugs 
durch elektronisch überwachten Hausarrest (§§ 156b Abs. 1 und 156d Abs. 2 des 
Strafvollzugsgesetzes)  wirken auch Beamte und Vertragsbedienstete des 
Planstellenbereichs Bewährungshilfe des Bundesministeriums für Justiz mit. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

(5) Ersucht die Staatsanwaltschaft oder das Gericht um die Mitwirkung eines 
Konfliktreglers (§ 204 Abs. 3 StPO), so hat der Leiter der zuständigen Dienst- 
oder Geschäftsstelle für den Tatausgleich, ersucht die Staatsanwaltschaft oder das 
Gericht um die Mitwirkung eines Vermittlers (§§ 201 Abs. 4 und 203 Abs. 3 
StPO), so hat der Leiter der zuständigen Dienst- oder Geschäftsstelle für 
Bewährungshilfe einen solchen zu bestellen. 

(5) Ersucht die Staatsanwaltschaft oder das Gericht um die Mitwirkung eines 
Konfliktreglers (§ 204 Abs. 3 StPO), so hat der Leiter der zuständigen Dienst- 
oder Geschäftsstelle für den Tatausgleich, ersucht die Staatsanwaltschaft oder das 
Gericht um die Mitwirkung eines Vermittlers (§§ 201 Abs. 4 und 203 Abs. 3 
StPO) oder die Justizanstalt um Betreuung während des Strafvollzugs durch 
elektronisch überwachten Hausarrest (§ 156d Abs. 2 StVG), so hat der Leiter der 
zuständigen Dienst- oder Geschäftsstelle für Bewährungshilfe einen solchen zu 
bestellen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Einrichtungen für Entlassenenhilfe Betreuung während des Strafvollzugs durch elektronisch überwachten 
Hausarrest 

§ 29c. (1) Die Einrichtung und der Betrieb von Stellen, in denen Personen 
nach ihrer Entlassung aus dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder mit 
Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahme bei ihren 
Bemühungen um die Erlangung weiterer Hilfen zur Vermittlung von Unterkunft 
und Arbeit sowie überhaupt um die Wiedereingliederung in das Leben in Freiheit 
mit Rat und Tat unterstützt werden, und die Betreuung solcher Personen sind vom 
Bund zu fördern. Die Förderung hat zu erfolgen: 

§ 29c. (1) An der Betreuung des Strafgefangenen während des Strafvollzugs 
durch elektronisch überwachten Hausarrest wirken auf Ersuchen der 
Justizanstalten in der Sozialarbeit erfahrene Personen als Betreuer mit. 

a) durch die Gewährung von Zuschüssen nach Maßgabe der hiefür nach dem 
jeweiligen Bundesfinanzgesetz verfügbaren Bundesmittel, wobei anzustreben ist, 
dass aus Mitteln anderer Gebietskörperschaften jeweils gleich hohe Zuschüsse 
geleistet werden; 

(2) Der Betreuer unterrichtet den Strafgefangenen über das Wesen des 
Strafvollzugs durch elektronisch überwachten Hausarrest und unterstützt den 
Beschuldigten bei der Einhaltung der ihm auferlegten Bedingungen (§ 156b Abs. 2 
StVG). 

b) dadurch, dass den Stellen geeignete Beamte und Vertragsbedienstete des 
Planstellenbereichs Bewährungshilfe des Bundesministeriums für Justiz (§ 26 
Abs. 1 des Bewährungshilfegesetzes) zur Verfügung gestellt werden. 

(3) Für die Tätigkeit des Betreuers sind die Bestimmungen des Zweiten und 
Dritten Abschnittes sinngemäß anzuwenden. 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung besteht nicht.  

(2) Zuschüsse nach Abs. 1 dürfen physischen und juristischen Personen nur 
zur Einrichtung und zum Betrieb solcher Stellen der im Abs. 1 bezeichneten Art 
gewährt werden, die mit Rücksicht auf die Zahl der Personen, die die dort 
gebotenen Hilfen in Anspruch nehmen, zweckmäßig und wirtschaftlich 
erscheinen. 

 

(3) Vor Gewährung von Zuschüssen hat sich der Förderungswerber dem 
Bund gegenüber zu verpflichten, über die widmungsgemäße Verwendung der 
Zuschüsse alljährlich Bericht zu erstatten, Rechnung zu legen und zum Zweck der 
Überwachung der widmungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse Organen des 
Bundes die Überprüfung der Durchführung durch Einsicht in die Bücher und 
Belege sowie durch Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Ferner hat sich der Förderungswerber zu 
verpflichten, bei nicht widmungsgemäßer Verwendung von Zuschüssen oder 
Nichteinhaltung der im Vorstehenden angeführten Verpflichtungen diese dem 
Bund zurückzuzahlen, wobei der zurückzuzahlende Betrag für die Zeit von der 
Auszahlung bis zur Rückzahlung mit 3 vH über den Basiszinssatz pro Jahr zu 
verzinsen ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Die Förderung erstreckt sich nicht auf allfällige Tätigkeiten der in Abs. 1 
bezeichneten Stellen, die diese gegenüber Personen nach Ablauf des ersten auf den 
Tag der letzten Entlassung folgenden Jahres entfalten. 

 

 Einrichtungen für Entlassenenhilfe 

 § 29d. (1) Die Einrichtung und der Betrieb von Stellen, in denen Personen 
nach ihrer Entlassung aus dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder mit 
Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahme bei ihren 
Bemühungen um die Erlangung weiterer Hilfen zur Vermittlung von Unterkunft 
und Arbeit sowie überhaupt um die Wiedereingliederung in das Leben in Freiheit 
mit Rat und Tat unterstützt werden, und die Betreuung solcher Personen sind vom 
Bund zu fördern. Die Förderung hat zu erfolgen: 

 a) durch die Gewährung von Zuschüssen nach Maßgabe der hiefür nach dem 
jeweiligen Bundesfinanzgesetz verfügbaren Bundesmittel, wobei anzustreben ist, 
dass aus Mitteln anderer Gebietskörperschaften jeweils gleich hohe Zuschüsse 
geleistet werden; 

 b) dadurch, dass den Stellen geeignete Beamte und Vertragsbedienstete des 
Planstellenbereichs Bewährungshilfe des Bundesministeriums für Justiz (§ 26 
Abs. 1 des Bewährungshilfegesetzes) zur Verfügung gestellt werden. 

 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung besteht nicht. 

 (2) Zuschüsse nach Abs. 1 dürfen physischen und juristischen Personen nur 
zur Einrichtung und zum Betrieb solcher Stellen der im Abs. 1 bezeichneten Art 
gewährt werden, die mit Rücksicht auf die Zahl der Personen, die die dort 
gebotenen Hilfen in Anspruch nehmen, zweckmäßig und wirtschaftlich 
erscheinen. 

 (3) Vor Gewährung von Zuschüssen hat sich der Förderungswerber dem 
Bund gegenüber zu verpflichten, über die widmungsgemäße Verwendung der 
Zuschüsse alljährlich Bericht zu erstatten, Rechnung zu legen und zum Zweck der 
Überwachung der widmungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse Organen des 
Bundes die Überprüfung der Durchführung durch Einsicht in die Bücher und 
Belege sowie durch Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Ferner hat sich der Förderungswerber zu 
verpflichten, bei nicht widmungsgemäßer Verwendung von Zuschüssen oder 
Nichteinhaltung der im Vorstehenden angeführten Verpflichtungen diese dem 
Bund zurückzuzahlen, wobei der zurückzuzahlende Betrag für die Zeit von der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Auszahlung bis zur Rückzahlung mit 3 vH über den Basiszinssatz pro Jahr zu 
verzinsen ist. 

 (4) Die Förderung erstreckt sich nicht auf allfällige Tätigkeiten der in Abs. 1 
bezeichneten Stellen, die diese gegenüber Personen nach Ablauf des ersten auf den 
Tag der letzten Entlassung folgenden Jahres entfalten. 

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

§ 30. (1) bis (5) … § 30. (1) bis (5) … 

 (6) Die §§ 29, 29c und d in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 
xx/xxxx treten mit 1. September 2010 in Kraft. 

Artikel 4 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Auslandsaufenthalt Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Auslandsaufenthalt 

§ 89. (1) bis (2)… § 89. (1) bis (2)… 

 (2a) Das Ruhen von Leistungsansprüchen tritt ferner in den Fällen des Abs. 1 
Z 1 und 2 nicht ein, wenn die Freiheitsstrafe durch Anhaltung im elektronisch 
überwachten Hausarrest nach dem Fünften Abschnitt des Strafvollzugsgesetzes 
oder die Untersuchungshaft durch Hausarrest nach § 173a der Strafprozessordnung 
1975 vollzogen wird. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

 Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 

 § 653. § 89 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 
tritt mit 1. September 2010 in Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Auslandsaufenthalt Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Auslandsaufenthalt 

§ 58. (1) bis (2)… § 58. (1) bis (2)… 

 (2a) Das Ruhen von Leistungsansprüchen tritt ferner in den Fällen des Abs. 1 
Z 1 und 2 nicht ein, wenn die Freiheitsstrafe durch Anhaltung im elektronisch 
überwachten Hausarrest nach dem Fünften Abschnitt des Strafvollzugsgesetzes 



 

 

 
7

7
2

 d
er B

eilag
en

 X
X

IV
. G

P
 - R

eg
ieru

n
g

sv
o

rlag
e - T

ex
tg

eg
en

ü
b

erstellu
n
g
 

1
1
 v

o
n
 1

3
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder die Untersuchungshaft durch Hausarrest nach § 173a der Strafprozessordnung 
1975 vollzogen wird. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

 Schlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 

 § 334. § 58 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 
tritt mit 1. September 2010 in Kraft. 

Artikel 6 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Auslandsaufenthalt Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Auslandsaufenthalt 

§ 54. (1) bis (2) … § 54. (1) bis (2) … 

 (2a) Das Ruhen von Leistungsansprüchen tritt ferner in den Fällen des Abs. 1 
Z 1 und 2 nicht ein, wenn die Freiheitsstrafe durch Anhaltung im elektronisch 
überwachten Hausarrest nach dem Fünften Abschnitt des Strafvollzugsgesetzes 
oder die Untersuchungshaft durch Hausarrest nach § 173a der Strafprozessordnung 
1975 vollzogen wird. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

 Schlussbestimmung zu Art. 6 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 

 § 325. § 54 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 
tritt mit 1. September 2010 in Kraft. 

Artikel 7 

Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Auslandsaufenthalt Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Auslandsaufenthalt 

§ 35. (1) bis (2) … § 35. (1) bis (2) … 

 (2a) Das Ruhen von Leistungsansprüchen tritt ferner in den Fällen des Abs. 1 
erster und zweiter Satz nicht ein, wenn die Freiheitsstrafe durch Anhaltung im 
elektronisch überwachten Hausarrest nach dem Fünften Abschnitt des 
Strafvollzugsgesetzes oder die Untersuchungshaft durch Hausarrest nach § 173a 
der Strafprozessordnung 1975 vollzogen wird. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Schlussbestimmung zu Art. 7 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 

 § 225. § 35 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 
tritt mit 1. September 2010 in Kraft. 

Artikel 8 

Änderung des Notarversicherungsgesetzes 1972 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft 

§ 25. (1) bis (2) … § 25. (1) bis (2) … 

 (2a) Das Ruhen von Pensionsansprüchen nach Abs. 1 tritt ferner nicht ein, 
wenn die Freiheitsstrafe durch Anhaltung im elektronisch überwachten Hausarrest 
nach dem Fünften Abschnitt des Strafvollzugsgesetzes oder die Untersuchungshaft 
durch Hausarrest nach § 173a der Strafprozessordnung 1975 vollzogen wird. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

 Schlussbestimmung zu Art. 8 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 

 § 116. § 25 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 
tritt mit 1. September 2010 in Kraft. 

Artikel 9 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Voraussetzungen des Anspruches Voraussetzungen des Anspruches 

§ 7. (1) bis (7) … § 7. (1) bis (7) … 

(8) Eine Person, die eine die Gesamtdauer von drei Monaten nicht 
überschreitende Ausbildung gemäß § 12 Abs. 4 macht oder an Maßnahmen der 
Nach- und Umschulung sowie zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt im 
Auftrag des Arbeitsmarktservice gemäß § 12 Abs. 5 teilnimmt, erfüllt die 
Voraussetzung des Abs. 3 Z 1 auch dann, wenn sie sich auf Grund der Ausbildung 
nur in einem geringeren als dem im Abs. 7 festgelegten zeitlichen Ausmaß für ein 
Arbeitsverhältnis bereithält. Die übrigen Voraussetzungen, insbesondere auch die 
Arbeitswilligkeit, müssen jedenfalls gegeben sein. 

Eine Person, die eine die Gesamtdauer von drei Monaten nicht 
überschreitende Ausbildung gemäß § 12 Abs. 4 macht oder an Maßnahmen der 
Nach- und Umschulung sowie zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt im 
Auftrag des Arbeitsmarktservice gemäß § 12 Abs. 5 teilnimmt oder eine 
Berufsausbildung im Rahmen des Vollzuges einer Strafe durch Anhaltung im 
elektronisch überwachten Hausarrest gemäß § 156b Abs. 1 des 
Strafvollzugsgesetzes absolviert, erfüllt die Voraussetzung des Abs. 3 Z 1 auch 
dann, wenn sie sich auf Grund der Ausbildung nur in einem geringeren als dem im 
Abs. 7 festgelegten zeitlichen Ausmaß für ein Arbeitsverhältnis bereithält. Die 
übrigen Voraussetzungen, insbesondere auch die Arbeitswilligkeit, müssen 
jedenfalls gegeben sein. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Arbeitslosigkeit Arbeitslosigkeit 

§ 12. (1) bis (6) lit. e … § 12. (1) bis (6) lit. e … 

  f) wer, ohne in einem Dienst- oder Lehrverhältnis zu stehen, eine 
Berufsausbildung im Rahmen des Vollzuges einer Strafe durch 
Anhaltung im elektronisch überwachten Hausarrest gemäß § 156b 
Abs. 1 des Strafvollzugsgesetzes absolviert. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 79. (1) bis (107) …. § 79. (1) bis (107) …. 

 (108) § 7 Abs. 8 und § 12 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2010 treten mit 1. September 2010 in Kraft. 

 


